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tieren von Kriegern für die Wiedergewinnung des Heiligen Landes 
trugen, erforderte der Mangel an geeigneten Personen, daß sie auch 
Finanzgeschäfte übernahmen. Die Ernennung Konrads von Speyer 
zum päpstlichen Pönitentiar schuf ein Verbindungsglied zwischen den 
deutschen Kreuzpredigern und der Kurie, und die Ernennung desselben 
Konrad 1220 zum Leiter aller Predigertätigkeiten zeigt ebenso das Be­
streben der päpstlichen Verwaltung zur Zentralisierung aller Aktivitäten 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Konrad erhielt 1220 keine allumfassende 
Legaten-Vollmacht, obwohl sein Auftrag umfassender war als der von 
1213, aber er wies schon auf spätere Kreuzpredigtkampagnen hin, wie 
die von 1224—1228 und die von 1263—1264, die von legati generales 
geleitet wurden95).

Aber die Wirkung solcher Aufrufe zu den Waffen war später nur be­
grenzt. Infolge der sorgfältigen Organisation und der beständigen An­
stachelungen der deutschen Provinzen zwischen 1213 und 1221 hatten 
sich Tausende für den Fünften Kreuzzug begeistert, aber letzten Endes 
waren alle diese Bemühungen vergebens. Später jagten Nichtdeutsche 
dem Phantom des Zuges ins Heilige Land nach, während sich die Deut­
schen mehr und mehr den Ostgebieten zuwandten. Was Papst Hono­
rius III. im Vergleich zur größeren Sache des Heiligen Landes als nur 
geringe Angelegenheit betrachtet hatte96), wurde im späteren 13. Jahr­
hundert für die Deutschen eine weit erstrebenswertere und auch eine 
praktischere Art, im „Heere Christi“ zu dienen.
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